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A. Geldwaschepravention — Ein Thema fir mich?!

Geldwasche - das klingt nach organisiertem Verbrechen und internationaler Krimina-
litat im ganz grofRen Stil. Betroffen sind aber nicht nur weltweit agierende Konzerne,
sondern auch regional tatige Betriebe. Rechtschaffene Unternehmen werden von
Kriminellen nicht selten missbraucht, um Geld zu waschen. Diese versuchen dabei,
Investitionen zu tatigen, mit denen illegal erworbene Gewinne aus schweren Strafta-
ten so in den legalen Wirtschaftskreislauf eingefiuihrt werden, dass die illegale Her-
kunft des Geldes nicht mehr nachvollzogen werden kann.

Dagegen wendet sich das Gesetz uber das Aufsplren von Gewinnen aus schweren
Straftaten - Geldwéaschegesetz (GwG) und verpflichtet in Deutschland tatige Wirt-
schaftsakteure, bei der Geldwaschepravention aktiv mitzuwirken. Die mitwirkungs-
pflichtigen Personen und Unternehmen werden daher auch , Verpflichtete* genannt.

Versdumnisse bei der Geldwaschepravention, zu der auch die Verhinderung von
Terrorismusfinanzierung gehdrt, kdnnen fir Unternehmen schwerwiegende Folgen
haben. Der wirtschaftliche Schaden, den die Betroffenen im Geldwaschefall nicht
selten erleiden, ist dabei nicht das einzige Problem. Fur Pflichtverletzungen nach
dem GwG, die keines direkten Bezugs zu einer Geldwaschestraftat bedurfen, kbnnen
bei leichtfertigen oder vorsatzlichen VerstéRen Bul3gelder von bis zu 100.000 Euro
verhangt werden, je Einzelfall. Je nach Schwere des Versto3es und Art des Unter-
nehmens kann die Hohe des Bul3geldes sogar bis zu 5 Millionen Euro oder bis zu 10
% des Vorjahresumsatzes betragen.

Daneben droht ein Imageverlust durch die im
Geldwaschegesetz vorgesehene Veroffentli-
chungspflicht. Die Aufsichtsbehérden haben

Typische Irrtimer in Bezug auf Geldwasche

bestandskraftige Mafnahmen und unanfecht- »Wir sind ein mittelstandisches Unterneh-
) ) N men und in unserem Geschéftsfeld weit
bare BuRgeldentscheidungen im Internet far weg von internationaler Geldwasche!*

die Dauer von funf Jahren bekanntzumachen.

Hierbei werden Art und Umfang des Versto-

Res sowie die fur den VerstoRR verantwortli- ~Wir nehmen kein Bargeld und sind
daher nicht geféhrdet.

chen Personen genannt.

Banktransaktionen sind eine sichere

o b : Sach Geldwasche!*
Daneben ermachtigt das Gesetz die Auf- ache gegen Beldwascne

sichtsbehérden zu MalRnahmen und Anord-
nungen, um die Einhaltung der geldwasche- .Geldwascher sind ausschlielich auf
rechtlichen Pflichten sicherzustellen. Diese schnelle, anonyme Geschafte aus."
kénnen im Verwaltungsverfahren auch durch
empfindliche Zwangsgelder durchgesetzt wer- Wir kennen unsere Kunden.
den. Geldwésche wiirde in unseren

] Prozessen auffallen!*
Der Kreis der durch das GwG betroffenen

Personen und Unternehmen ist grof3.




Eine genaue und abschlieBende Aufzahlung findet sich in § 2 Absatz 1 GwG. Im
Nichtfinanzsektor sind u. a. Personen und Unternehmen folgender Berufsgruppen
Verpflichtete nach dem GwG:

= Guterhandler (Personen, die gewerblich Guter veraulRern, gleich auf wessen Namen
oder Rechnung sie tatig sind)

= Finanzunternehmen im Sinne des § 1 Absatz 3 des Kreditwesengesetzes (KWG)

= Versicherungsvermittler nach 8§ 59 des Versicherungsvertragsgesetzes, soweit
sie Lebensversicherungen oder Unfallversicherungen mit Pramienrickgewahr vermit-
teln. Ausnahme: Versicherungsvermittler, die nach 8 34d Absatz 3 oder 4 der Gewer-
beordnung von der Erlaubnispflicht befreit sind (8 2 Absatz 1 Nr. 8 GwG)

= Immobilienmakler, sofern sie gewerblich den Kauf oder Verkauf von Grundsticken
oder grundstlcksgleichen Rechten vermitteln

= Nicht verkammerte Rechtsbeistande und registrierte Personen gemal 8§ 10 des
Rechtsdienstleistungsgesetzes, bereits wenn sie fur ihre Mandanten an der Planung
und Durchfiihrung bestimmter Geschéafte mitwirken, beispielsweise bei der Verwaltung
von Geld, Immobilien oder Wertpapieren (beachten Sie bitte die unterschiedlichen
Aufsichtszustandigkeiten in den Bundeslandern)

= Dienstleister fur Gesellschaften und Treuhandvermdgen oder Treuh&ander, wenn
sie bestimmte Dienstleistungen erbringen (zum Beispiel Griindung von Vorratsgesell-
schaften oder das Bereitstellen eines Sitzes, einer Geschafts-, Verwaltungs- oder
Postadresse).

Gehoren Sie zu einer der betroffenen Personen- oder Berufsgruppen, sind Sie Ver-
pflichteter nach dem GwG und Ihnen obliegen verschiedene Aufgaben, Geldwasche
und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. lhre Pflichten stitzen sich auf drei
Saulen: [

Geldwaschepravention
Sorgfalts-
pflichten VIR
Siail o pflichten Verdachts-
management in Bezug auf meldungen
Geldwascheaesetz
N\ _J

Was dies fur Sie im Einzelnen bedeutet, erfahren Sie im Uberblick auf den folgenden
Seiten dieses Merkblatts. Weitere Informationen finden Sie in erganzenden Merkblat-
tern der Aufsichtsbehorden.



B. Risikomanagement

Nicht alle Unternehmen brauchen die gleiche Risikovorsorge, um sich vor Geldwa-
sche und Terrorismusfinanzierung zu schitzen. Darum richten sich die gesetzlichen
Anforderungen an den jeweiligen Gefahren aus.

Bei einem héheren Geldwascherisiko sind die Anforderungen an das Risikomanage-

ment hdher, bei niedrigerem Risiko geringer.

Der Gesetzgeber verlangt von den nach dem GwG verpflichteten Personen und Un-
ternehmen ein Risikomanagement, das aus zwei Teilen besteht: Einer von Ilhnen
vorzunehmenden Risikoanalyse und hierauf aufbauend den individuellen, unter-
nehmens- oder betriebsinternen Sicherungsmal3hahmen gegen Geldwéasche und
Terrorismusfinanzierung.

Grundsatzlich gilt: Nur wenn Sie die Ihnen drohenden Risiken kennen, konnen Sie
Ihr Unternehmen wirksam dagegen schitzen.

Die Verantwortung fir das Risikomanagement tragt ein Mitglied der Leitungsebene
Ihres Unternehmens, das ausdricklich zu benennen ist. Diese Person muss sowohl
die Risikoanalyse als auch lhre internen Sicherungsmal3nahmen genehmigen.

Risikomanagement = Risikoanalyse + Interne SicherungsmafRnahmen

Leitungsaufgabe!

Fur Unternehmensgruppen gelten besondere Vorschriften, unter anderem muss
das Mutterunternehmen die Risikoanalyse fir die gesamte Gruppe, das heif3t fur
alle gruppenangehodrigen Unternehmen, Zweigstellen und -niederlassungen durch-
fuhren. Interne Sicherungsmal3nahmen missen gruppenweit einheitlich sein,
der Geldwaschebeauftragte muss eine gruppenweite Strategie zur Verhinderung
von Geldwéasche erstellen und es muss der Informationsaustausch innerhalb der
Gruppe sichergestellt sein.

Guterhandler sind nur dann verpflichtet, ein Risikomanagement einzurichten, wenn
sie Barzahlungen von mindestens 10.000 Euro tatigen oder entgegennehmen. Dies
gilt bereits ab einem Barzahlungsgeschéaft von mindestens 10.000 Euro und auch bei
aufgesplitteten Zahlungen im Rahmen einer Transaktion, die zusammen den Wert
von 10.000 Euro erreichen!

In Fallen mit einem erhdhten Risiko werden die Sorgfaltspflichten (siehe Kapitel E)
unabhangig von Schwellenwert und Zahlungsart ausgelést. Daneben ist die Pflicht
zur Abgabe einer Verdachtsmeldung (siehe Kapitel G) zu beachten.

Sie mussen lhre Mitarbeiter Uber die Pflichten unterrichten und deren Einhaltung si-
cherstellen.



l. Risikoanalyse (8 5 GwG)

Grundvoraussetzung fir eine angemessene Pravention ist, dass sich das Unterneh-
men zuné&chst Uber sein individuelles Risiko Klarheit verschafft, indem es eine
sorgféltige, vollstandige und zweckméRige Risikoanalyse erstellt, dokumen-
tiert, regelmafig pruft und aktualisiert.

Dabei sind insbesondere folgende Risikofaktoren zu bertcksichtigen:

Kunden-/ Produkt-/ Dienstleistungs-/ Transaktions-/ Vertriebskanalrisiken,

geografische Risiken = Risikofaktoren!

In Anlage 1 des GwG nennt der Gesetzgeber dazu Anzeichen und Faktoren fir ein
potenziell geringeres Risiko, in Anlage 2 fir ein potenziell hdheres Risiko. Die dort
genannten Anzeichen mussen Sie bei lhrer Risikoanalyse und bei den konkreten
Sorgfaltspflichten (siehe Kapitel C) beachten. Dartber hinaus wird eine nationale
Risikoanalyse weitere Fallkonstellationen enthalten, die lhnen helfen, Ihr Risiko vor
Geschaftsabschlissen und Transaktionen besser einzuschatzen.

Die Aufsichtsbehdrde kann jederzeit von Ihnen verlangen, die Risikoanalyse vorzule-
gen. Unter engen Voraussetzungen kdnnen Sie bei der Aufsichtsbehdrde den Antrag
stellen, von der Pflicht befreit zu werden, die Risikoanalyse zu dokumentieren.

Il. Interne Sicherungsmafl3nahmen (88 6 und 7 GwG)

Ziel: erkannte Risiken steuern und minimieren!

Abgeleitet aus lhrer Risikoanalyse missen Sie — bezogen auf Ihr Geschaft und auf
Ihre Kunden — organisatorische MalRnahmen schaffen, um angemessen auf die fest-
gestellten Gefahren reagieren zu kénnen. Die Mallnhahmen missen der jeweiligen
Risikosituation entsprechen und diese hinreichend abdecken.

1. Interne Grundsétze, Verfahren und Kontrollen

Legen sie genau fest, wer in Ihrem Unternehmen wann und wie die Vorgaben des
Geldwaschegesetzes zu erflllen hat. Geben Sie konkrete Handlungsanweisungen!

Tipp: Erstellen Sie ein ,Geldwaschehandbuch®. Legen Sie darin fest, wer in welchen
Fallen die Identifizierungs- und Aufzeichnungspflichten wie zu erfullen hat und
wie mit auRergewdhnlichen/ verdéchtigen Sachverhalten und der Meldepflicht
im Verdachtsfall umzugehen ist. Regeln Sie auch, wer die Einhaltung der Vor-
gaben in welchen Abstéanden kontrolliert und die Kontrolle dokumentiert. Dies
kann Sie vor dem Vorwurf des Organisationsverschuldens schitzen!




2. Geldwaschebeauftragter und Stellvertreter

Hinsichtlich der Bestellung eines Geldwaschebeauftragten gilt es zu unterscheiden:

» Die nach dem GwG verpflichteten Finanzunternehmen i. S. v. 8 1 Absatz 3 KWG
haben eine daflr qualifizierte zuverlassige Person als Geldwéschebeauftragten
auf Fihrungsebene und einen Stellvertreter zu bestellen und der Aufsichtsbehérde
vorab anzuzeigen.

= Fdr alle Gbrigen Verpflichteten, die unter die Aufsicht der Lander fallen, kann
die Aufsichtsbehérde die Bestellung eines Geldwéschebeauftragten anordnen,
wenn sie es fur risikoangemessen halt. Fur Guaterhandler, die im Bereich hoch-
wertiger Gulter téatig sind, sieht das GwG vor, dass die Pflicht zur Bestellung ei-
nes Geldwaschebeauftragten in der Regel behordlich angeordnet (Allgemeinver-
figung) werden soll.

3. Unterrichtung der Mitarbeiter

Alle Personen, die mit geldwéascherelevanten Geschaftsvorfallen in Kontakt kommen
konnen, missen neben den Pflichten des Geldwaschegesetzes und sonstigen Vor-
schriften (unter anderem Datenschutzbestimmungen, siehe § 6 Absatz 2 Nr. 6 GwG)
auch die gangigen Typologien und Methoden der Geldwasche und Terrorismusfinan-
zierung kennen und lber Anderungen laufend informiert werden.

Tipp: Dokumentieren Sie, wen Sie wann, wie und mit welchen Inhalten unterrichtet
haben.

4. Zuverlassigkeitsuberprufung der Mitarbeiter

Mitarbeiter, die mit geldwascherelevanten Sachverhalten befasst sind, missen Sie in
geeigneter Weise auf ihre Zuverlassigkeit Uberprufen. Halt sich Ihr Personal an das
Geldwaschegesetz und Ihre internen Vorschriften? Werden Verdachtsfélle gemel-
det? Beteiligt sich Ihr Personal an zweifelhaften Geschaften? Uberprifen Sie dies
insbesondere durch Personalkontroll- oder Beurteilungssysteme.

5. Auslagerung interner SicherungsmafRnahmen (, Outsourcing®)

Unter bestimmten, in 8 6 Absatz 7 GwG genannten Voraussetzungen ist eine ver-
tragliche Auslagerung auf einen Dritten (Dienstleister) moglich. Der Dritte ist mit
Sorgfalt auszuwahlen. Die Auslagerung muissen Sie lhrer Aufsichtsbehdrde vorab
anzeigen. Die Verantwortung fur die Sicherungsmal3hahmen und deren Durchfiih-
rung bleibt stets bei Ihnen als Verpflichtete.

Beachten Sie: Die Aufsichtsbehtérde kann Anordnungen treffen, damit Sie die fur
Ihr Unternehmen erforderlichen internen Sicherungsmafl3nahmen
schaffen!



C. Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden

»Know your customer” — Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Kunden kennen!

Es ist die zentrale Verpflichtung nach dem GwG, dass Sie wissen, mit wem Sie
Geschafte machen. Hierfir mussen Sie lhren Kunden nicht nur identifizieren, son-
dern auch prifen, ob die von ihm gemachten Angaben stimmen. Die von lhnen ein-
zuholenden Unterlagen mussen aufgezeichnet und aufbewahrt werden.

Im folgenden Abschnitt geht es daher im Wesentlichen um folgende Sorgfaltspflich-
ten:

(1) die Identifizierung des Vertragspartners und der ggf. auftretenden Person,

(2) die Prufung, ob die fur den Vertragspartner auftretende Person hierzu berechtigt ist,

(3) die Ermittlung und Identifizierung (8 11 Abs. 5 GwG) des wirtschaftlich Berechtigten,

(4) die Feststellung, ob es sich bei dem Vertragspartner oder dem wirtschaftlich Berech-
tigten um eine politisch exponierte Person handelt, und

(5) die kontinuierliche Uberwachung der Geschaftsbeziehung.

Der konkrete Umfang dieser Kundensorgfaltspflichten muss dem jeweiligen Geldwa-
scherisiko in Bezug auf den Vertragspartner, die Geschaftsbeziehung oder die
Transaktion entsprechen. Dies kann von der Aufsichtsbehdrde gepruft werden.

Sind Sie nicht in der Lage, die Sorgfaltspflichten (1) bis (5) zu erflllen, dirfen Sie die
Geschéftsbeziehung nicht begrinden oder fortsetzen bzw. die Transaktion nicht
durchfiihren und bestehende Geschaftsbeziehungen missen dann beendet werden.
Ein Verstol3 hiergegen kann mit einer Geldbul3e geahndet werden.

l. Identifizierung, § 10 Absatz 1 Nr. 1 GwG

1. Wer ist zu identifizieren? (8 11 Absatz 1 GwG)

Kunde + Fir den Kunden + Wirtschaftlich
(Vertragspartner) auftretende Person Berechtigter

Als Verpflichteter haben Sie bei allen neuen Kunden den Vertragspartner, gegebe-
nenfalls fir diesen auftretende Personen (zum Beispiel ein Bote) und wirtschaftlich
Berechtigte (siehe unten Abschnitt 1l.) zu identifizieren. Bei bereits bestehenden
Geschaftsbeziehungen/ Stammkunden miussen Sie risikoorientiert, insbesondere
wenn sich mal3gebliche Umstdnde beim Kunden &ndern, die Angaben prifen und
gegebenenfalls eine Neuidentifizierung vornehmen (8 10 Abs. 3 Satz 2 und 3 GwG).




2. Wann ist zu identifizieren? (8 11 Absatze 1 u. 2, § 10 Abséatze 3 u. 6 GwG)

Die Identifizierung muss vor Begriindung der Geschéftsbeziehung beziehungsweise
vor Durchfihrung der Transaktion erfolgen, das heil3t beispielsweise vor Abschluss
des Kauf- oder Versicherungsvertrages oder wenn Tatsachen vorliegen, die darauf
hindeuten, dass es sich bei den Vermégenswerten, die im Zusammenhang mit der
Transaktion oder Geschaftsbeziehung stehen, um den Gegenstand von Geldwasche
oder Terrorismusfinanzierung handelt.

Fur Guterhandler und Immobilienmakler gibt es besondere Regelungen:

Guterhandler mussen ihre Kunden nur dann identifizieren, wenn sie Barzahlungen
Uber mindestens 10.000 Euro tatigen oder entgegennehmen oder wenn die oben
genannten Tatsachen vorliegen. Dies gilt auch, wenn kleinere, in Zusammenhang
stehende Betrage zusammen diesen Wert erreichen.

Immobilienmakler missen Kaufer und Verkaufer der Immobilie identifizieren, so-

bald der Vertragspartner des Maklervertrages ein ernsthaftes Interesse an der
Durchfihrung des Immobilienkaufvertrages auf3ert und die Kaufvertragsparteien hin-
reichend bestimmt sind. Das ist bspw. der Fall, wenn eine Reservierungsvereinbarung
getroffen, ein Vorvertrag abgeschlossen oder eine Reservierungsgebuhr an den Mak-
ler entrichtet worden ist. Weitere Details finden Sie im ergédnzenden Merkblatt zu den
Sorgfaltspflichten.

Ausfihrlichere Informationen finden Sie auf den Internetseiten der Aufsichtsbeh6rden
der Lander in ergdnzenden Merkblattern.

3. Wie ist zu identifizieren? (8 11 Absatz 4 und 8§ 8 Absatz 2 GwG)

Identifizieren = Daten erfassen, prifen, dokumentieren und aufbewahren!

Je nachdem, ob Ihr Vertragspartner eine natirliche oder juristische Person/ Perso-
nengesellschaft ist, missen Sie unterschiedlich vorgehen:

(" )

Naturliche Person Juristische Personen und
(Privatperson oder Personengesellschaften
Einzelunternehmen) (bspw. GmbH, OHG, KG, Verein)
Gultiger amtlicher Auszug aus einem
Ausweis amtlichen Register
(i.d.R. Personalausweis oder Verzeichnis
oder Reisepass) (i.d.R. Handelsregisterauszug))
[ Kopien/ Ausdruck fertigen oder Scan/ Foto abspeichern.

g ~




Achten Sie darauf, dass Ihnen vorgelegte Dokumente tatsachlich der zu identifizie-
renden Person zuzuordnen sind; bei natirlichen Personen: Lichtbildausweis! Die
Identifizierung muss grundsatzlich anhand eines gultigen Originaldokumentes er-
folgen.

Ist dies nicht mdglich, beispielsweise bei Geschéaften Uber das Internet oder mit dem
Ausland, sieht das Geldwaschegesetz alternative Mdglichkeiten wie elektronische
Identifizierungssysteme vor. Eine Ausweiskopie oder ein Scan per Mail genigt je-
doch nicht, um die Identitatsprifung zu erfullen!

Folgende Daten miussen Sie erheben (8 11 Absatz 4, § 8 Absatz 2 GwG):

Naturliche Person: Juristische Personen/
Personen(handels)gesellschaft:

Ausweisnummer
ausstellende Behorde

= Vorname und Nachname = Name und Bezeichnung der juristischen Per-
=  Geburtsort und -datum son oder Gesellschaft mit Rechtsform (bspw.
=  Staatsangehorigkeit GmbH, AG, OHG)

=  Wohnanschrift »  Registernummer (falls vorhanden)

: Art des Ausweises = Anschrift des Sitzes oder der Hauptnieder-

lassung

= Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans
oder der gesetzlichen Vertreter

Sie haben nicht nur die Pflicht, sondern das Recht, vollstandige Kopien der Doku-
mente und Unterlagen anzufertigen oder sie vollstandig optisch digital zu er-
fassen. Kunden oder Vertragspartner missen bei ihrer Identifizierung mitwirken und
die notigen Informationen und Unterlagen zur Verfiigung stellen sowie Anderungen
anzeigen (8 11 Absatz 6 GwG).

Liegen lhnen Tatsachen vor, die den Verdacht begriinden, dass lhr Vertragspartner
gegen seine Pflicht aus 8§ 11 Absatz 6 Satz 3 GwG verstol3t, den wirtschaftlich Be-
rechtigten zu offenbaren, 16st dies die Pflicht zur Abgabe einer Verdachtsmeldung
aus (Kapitel G).

Die Durchfuhrung der Sorgfaltspflicht der Kundenidentifizierung kann von Ihnen auch
auf einen geeigneten Dritten Ubertragen werden. Die Voraussetzungen fur eine sol-
che Auslagerung kénnen Sie erganzenden Merkblattern entnehmen. Ebenso finden
Sie dort weiterfiihrende Informationen tber Identifizierungsmadglichkeiten.

Il. Wirtschaftlich Berechtigter (8 3und 8 11 Absatz 5 GwG)

Wirtschaftlich Berechtigter ist die natirliche Person, in deren Eigentum oder unter
deren Kontrolle der Vertragspartner steht oder die natirliche Person, auf deren Ver-
anlassung eine Transaktion durchgefiihrt oder eine Geschéaftsbeziehung begriindet
wird.

Bei juristischen Personen zahlt zu den wirtschaftlich Berechtigten grundsatzlich jede
naturliche Person, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalan-
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teile halt beziehungsweise der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise
Kontrolle ausubt.

Gerade bei juristischen Personen und Personengesellschaften kommt es haufig zu
komplexen gesellschaftsrechtlichen Geflechten. Ist Ihr Vertragspartner eine juristi-
sche Person, mussen Sie immer den wirtschaftlich Berechtigten ermitteln und identi-
fizieren. Diesbezuglich hat Ihr Vertragspartner eine Mitwirkungspflicht. Die Pflicht zur
Identifizierung schliel3t ein, die Eigentums- und Kontrollstruktur der juristischen Per-
son in Erfahrung zu bringen. Dies ist zu dokumentieren.

Von wirtschaftlich Berechtigten missen Sie zumindest den Namen erheben. Das
GwG verfolgt einen risikoorientierten Ansatz. Sollten Sie im Einzelfall feststellen,
dass ein erhohtes Risiko besteht, missen Sie darliber hinaus weitere Identifizie-
rungsmerkmale erheben. Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift dirfen Sie jedoch
unabhangig vom festgestellten Risiko erfassen.

~

Beispiele:

Der Enkel (Vertragspartner) kauft auf Veranlassung seines GroRRvaters mit dessen Geld
(wirtschaftlich Berechtigter) ein Schmuckstiick als Geschenk fiir die GroBmutter im
Wert von 11.000 Euro und zahlt dieses bar.

Der Geschéftsfuhrer einer GmbH (auftretende Person) schlie3t einen Kaufvertrag tiber ein
Fahrzeug namens und im Auftrag des Unternehmens (Vertragspartner) als Firmen-
fahrzeug und zahlt 12.000 Euro bar an. Als wirtschaftlich Berechtigter wird der Gesell-
schafter X ermittelt, der 75% der Anteile an der GmbH halt.

g J

Weitere Details zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten entnehmen Sie bitte
den ausfihrlichen Merkblattern zur Geldwaschepravention.

Tipp: Viele Aufsichtsbehdrden stellen Dokumentationsbogen zur Verfligung. Diese
leiten Sie durch alle wichtigen Identifizierungsschritte.

lll.  Politisch exponierte Personen (, PEP*)

Zum Personenkreis der sogenannten "politisch-exponierten Personen” (kurz: PEP)
gehoren Personen, die ein hochrangiges offentliches Amt im In- oder Ausland aus-
Uben (8 1 Absatz 12 GwG) oder in den vergangenen zwolf Monaten ausgelbt haben
(8 15 Absatz 7 GwG). Dies sind insbesondere die Staats- und Regierungschefs, aber
auch Bundesminister und Minister der Lander, soweit diese Bundesratsmitglieder
sind, auflerdem Parlamentsabgeordnete auf Bundesebene. Eine Aufzahlung von
PEP finden Sie im GwG (8 1 Absatz 12 GwG).

Das Geldwaschegesetz verlangt, dass Sie immer und unabhangig vom Vorliegen
eines erhdhten Risikos mit angemessenen, risikoorientierten Verfahren prifen und
feststellen, ob es sich bei Ihrem Vertragspartner oder dem wirtschaftlich Berechtigten
um eine PEP, ein Familienmitglied einer PEP oder um eine bekanntermal3en einer
PEP nahestehenden Person handelt. Erst nach Abklarung des PEP-Status kénnen
Sie entscheiden, ob ein erhthtes Risiko vorliegt und Sie in Bezug auf den Kunden
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und die Geschaftsbeziehung/Transaktion verstarkte Sorgfaltspflichten beachten
mussen.

Im Regelfall gentigt es, Ihren Vertragspartner beziehungsweise den wirtschaftlich
Berechtigten hiernach zu fragen. Die erganzende Nutzung einer ,PEP-Datenbank”
kann aber risikoangemessen sein, wenn Sie regelmaldig mit PEP-Kunden rechnen
oder zu tun haben. Gleichzeitig sind die Angaben lber den PEP-Status zu dokumen-
tieren.

D. Vereinfachte Sorgfaltspflichten (§ 14 GwG)

Stellen Sie unter Bertcksichtigung der in den Anlagen 1 und 2 zum GwG genannten
Risikofaktoren (siehe Kapitel B) fest, dass in bestimmten Bereichen (zum Beispiel
bestimmte Kundengruppen, bestimmte Produkte) nur ein geringes Risiko der
Geldwasche oder Terrorismusfinanzierung besteht, dirfen Sie den Umfang der
unter Kapitel C beschriebenen Maflinahmen angemessen reduzieren. So kénnen Sie
beispielsweise die Uberpriifung der Identitat auch anhand anderer glaubwirdiger,
geeigneter Dokumente, die aus einer unabhangigen Quelle stammen, vornehmen.
Sie missen das geringe Risiko fir jeden Fall feststellen, in dem Sie vereinfachte
Sorgfaltspflichten anwenden méchten. Der Umfang lhrer Mal3hahmen muss stets
ausreichen, dass Sie Verdachtsfélle erkennen und gegebenenfalls melden kdnnen.

Achtung:

Auf Verlangen der Aufsichtsbehérde missen Sie (auch fir den Einzelfall)
darlegen kdnnen, dass der Umfang der von lhnen getroffenen MalRRnahmen risiko-
angemessen ist!

E. Verstarkte Sorgfaltspflichten (8 15 GwG)

Hohes Risiko PEP Kunde aus
(Risikoanalyse, (politisch expo- Staat mit ho-
Einzelfall) nierte Person hem Risiko

Auffallige
Transaktion

Verstarkte Sorgfaltspflichten

Entsprechend dem risikoorientierten Ansatz des Geldwaschegesetzes missen Sie in
den folgenden Féllen zusétzlich zu den unter Kapitel C beschriebenen allgemeinen
Sorgfaltspflichten verstarkte Sorgfaltspflichten erfullen (8§ 15 Absatz 4 bis 6 GwG).
Diese lassen sich in funf Fallgruppen einteilen:

1. Stellen Sie im Rahmen Ihrer Risikoanalyse oder im Einzelfall fest, dass ein héheres
Risiko der Geldwasche oder Terrorismusfinanzierung bestehen  kann,
oder
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. dass Ihr Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte ein PEP, ein Familienmit-

glied oder eine bekanntermalien einer PEP nahestehende Person ist:

Zustimmung eines Mitgliedes der Fuhrungsebene zur Begrindung oder Fortsetzung
der Geschéftsbeziehung;

Herkunftsbestimmung der Vermdgenswerte mit angemessenen MalRnahmen (es ge-
nugt risikoorientiert auch die Selbstauskunft des Kunden);

Verstarkte, kontinuierliche Uberwachung der Geschéftsbeziehung.

Hat die PEP ihr offentliches Amt aufgegeben, sind die verstarkten Sorgfaltspflichten noch
mindestens weitere 12 Monate danach zu beachten (8 15 Absatz 7 GwG).

3. lhr Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte ist in einem Drittstaat mit ho-

hem Risiko niedergelassen:

= Untersuchung der Transaktion zur Uberwachung und Einschatzung des Geldwa-
scherisikos und ggf. einer Verdachtsmeldung und

= verstarkte kontinuierliche Uberwachung der einer Transaktion zugrunde liegenden
Geschaftsbeziehung.

Dies gilt nicht fur Zweigstellen von in der EU niedergelassenen verpflichteten Unter-
nehmen und fir Tochterunternehmen, die ihren Standort in einem Drittstaat mit ho-
hem Risiko (Hinweise zu Drittstaaten finden Sie auf den Internetseiten der Aufsichts-
behdrden oder der FATF unter www.fatf-gafi.org) haben, sich aber uneingeschrénkt an
die gruppenweiten Strategien und Verfahren halten (8 15 Absatz 3 Nr. 1b GwG).

Sie sind ein Finanzunternehmen nach § 2 Absatz 1 Nr. 6 GwG oder ein Versiche-
rungsvermittler nach 8 2 Absatz 1 Nr. 8 GwG und gehen mit der Geschéftsbezie-
hung oder Transaktion eine grenziberschreitende Korrespondenzbeziehung ein und
der Sitz des Vertragspartners liegt in einem Drittstaat mit hohem Risiko:

= Einholung ausreichender Informationen Uber Ihren Vertragspartner;

= vor Begrindung der Geschéftsbeziehung: Zustimmung eines Mitglieds der Fih-
rungsebene und Festlegung der jeweiligen Verantwortlichkeiten der Beteiligten in
Bezug auf die Erfullung der Sorgfaltspflichten.

=  Durchfihrung von MalRnahmen um sicherzustellen, dass keine Nutzung einer
Bank-Mantelgesellschaft oder von Durchlaufkonten seitens Ihres Vertragspartners
erfolgt.

Beachten Sie bitte, dass die genannten verstarkten Sorgfaltspflichten auch dann durch-
zufuihren sind, wenn der Sitz des Vertragspartners im Européaischen Wirtschaftsraum ist,
aber lhre Risikoanalyse ein hoheres Risiko ergibt.

5. Die Transaktion ist besonders komplex oder grof3, lauft ungewdhnlich ab oder er-

folgt offensichtlich ohne wirtschaftlichen oder rechtméaRigen Zweck:

= Untersuchung der Transaktion hinsichtlich Geldwasche- oder Terrorismusfinan-
zierungsrisiken und hinsichtlich der Pflicht zur Abgabe einer Verdachtsmeldung,
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= verstarkte kontinuierliche Uberwachung der dieser Transaktion zugrunde liegen-
den Geschaftsbeziehung, sofern eine vorhanden ist.

Konnen Sie die verstarkten Sorgfaltspflichten nicht durchfuhren, durfen Sie die Ge-
schaftsbeziehung nicht begriinden und/oder die Transaktion nicht durchfiihren.

Beachten Sie bitte, dass das Bundesfinanzministerium neue Fallgruppen schaffen
kann und die zustandige Aufsichtsbehérde die Durchfihrung verstarkter Sorgfalts-
pflichten anordnen und Verstdl3e gegen die Anordnung mit einer Geldbul3e ahnden
kann.

F.  Aufzeichnung und Aufbewahrung (8 8 GwG)

Dokumentation = alle relevanten Informationen aufzeichnen und aufbewahren

Die im Rahmen der Erfullung der Sorgfaltspflichten erhobenen Angaben und einge-
holten Informationen, zum Beispiel zum Vertragspartner, aber auch Gber Geschéfts-
beziehungen und Transaktionen — insbesondere Transaktionsbelege — sind in geeig-
neter Weise aufzuzeichnen und aufzubewahren.

Dies gilt auch fur Informationen Uber die Durchfihrung und Ergebnisse von Risiko-
bewertungen und Uber die Angemessenheit der daraufhin ergriffenen Mal3nahmen.
Auch Untersuchungsergebnisse Uber aul3ergewohnliche Transaktionen und Erwa-
gungs- und Entscheidungsgriinde im Hinblick auf Sachverhalte, die eine Verdachts-
meldepflicht auslésen konnten, sind zu dokumentieren. Bei juristischen Personen
missen aul3erdem die getroffenen Mal3nahmen zur Ermittlung des wirtschaftlich Be-
rechtigten aufgezeichnet werden.

Die Aufbewahrungsfrist fir diese Unterlagen betragt funf Jahre, beginnend mit
dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die pflichtauslésende Geschaftsbeziehung
endet. In den Ubrigen Fallen beginnt sie mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem
die jeweilige Angabe festgestellt worden ist.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die Unterlagen unverziglich zu
vernichten.

G. Verdachtsfalle und Meldepflichten (88 43 ff GwG)

l. Meldepflicht (§ 43 Absatz 1 GwG)

Kriminelle Herkunft Zusammenhang mit Vertragspartner legt wirt-
der Vermogenswerte Terrorismusfinanzierung schaftlich Berechtigten
nicht offen

Verdachtsmeldung
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Haben Sie Anhaltspunkte dafiir, dass Vermogenswerte eine illegale Herkunft haben
(es sich also um ,schmutziges Geld" handelt) oder stehen die Vermdgenswerte im
Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung oder hat der Vertragspartner lhnen ge-
genuber nicht offengelegt, ob er fur einen wirtschaftlichen Berechtigten handelt, so
sind Sie verpflichtet, diesen Sachverhalt unverztiglich der Zentralstelle fur Finanz-
transaktionsuntersuchungen ,Financial Intelligence Unit* (FIU) zu melden. Unbe-
nommen bleibt Ihnen, ob Sie daneben eine Strafanzeige nach § 158 Strafprozess-
ordnung stellen.

Wichtig:

Die Meldepflicht gilt dabei unabh&ngig von der Hohe des Geschéfts (bei Guterhandlern
also auch bei Unterschreitung des Schwellenwertes von 10.000 Euro) und der Zahlungs-
art (bar oder unbar).

Il. Form der Meldung (8 45 Absatz 1 GwG)

Die Verdachtsmeldung an die FIU hat grundsatzlich elektronisch zu erfolgen. Nur
ausnahmsweise ist eine Ubermittlung auf dem Postweg zuldssig. Besondere Rege-
lungen fur die Ubergangszeit finden Sie in einem erganzenden Merkblatt zu den Ver-
dachtsmeldungen.

[l Konsequenzen einer Meldung (88 46, 47 Absatz 1 GwG)

Nach Abgabe einer Verdachtsmeldung darf das zugrunde liegende Geschaft nicht
durchgeflihrt werden, es sei denn, ein derartiger Aufschub des Geschafts wirde die
Aufklarung einer Straftat behindern. Erst nach Zustimmung der FIU oder der Staats-
anwaltschaft oder nach Ablauf des dritten Werktags nach Abgabe der Verdachtsmel-
dung darf das Geschaft durchgefuhrt werden, wenn die FIU oder die Staatsanwalt-
schaft die Durchfihrung nicht untersagt haben.

Sie durfen Ihren Vertragspartner und sonstige Dritte nicht dariber informieren, dass
Sie eine Verdachtsmeldung abgegeben haben oder abgeben werden.

V. Kontaktaufnahme mit der FIU

Informationen zum Verfahren bei den Verdachtsmeldungen finden Sie direkt bei der
Generalzolldirektion (FIU) unter www.fiu.bund.de.

H. Weitere Informationen

WeiterfUhrende Informationen entnehmen Sie bitte den Internetseiten lhrer Auf-
sichtsbehérde und insbesondere den erganzenden Merkblattern und Formularen.
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Kontakt:

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Abteilung 2 - Kommunale und hoheitliche Aufgaben, Soziales
Referat 23 - Ordnungswesen, Hoheitsangelegenheiten, Lohnstelle ausléndische
Streitkrafte

Willy-Brandt-Platz 3

54290 Trier

Email: geldwaeschepraevention@add.rlp.de
Website: www.add.rlp.de

Herausgeber:
ADD Trier, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier

Stand: Juli 2017
Dieses Merkblatt soll - als Service lhrer Aufsichtsbehdrde — nur eine mdglichst allgemein verstandliche Hilfestel-
lung geben und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Obwohl es mit gréRtmaoglicher Sorgfalt erstellt

wurde, kann keine Haftung fir die inhaltliche Richtigkeit ibernommen werden. Grundlage ist das Geldwaschege-
setz (GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBI I, Nr. 39, S. 1822ff).

16


mailto:geldwaeschepraevention@add.rlp.de
http://www.add.rlp.de/

	Inhaltsverzeichnis
	A. Geldwäscheprävention – Ein Thema für mich?!
	B. Risikomanagement
	C. Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
	D. Vereinfachte Sorgfaltspflichten (§ 14 GwG)
	E. Verstärkte Sorgfaltspflichten (§ 15 GwG)
	F. Aufzeichnung und Aufbewahrung (§ 8 GwG)
	G. Verdachtsfälle und Meldepflichten (§§ 43 ff GwG)
	H. Weitere Informationen
	Kontakt:
	Herausgeber:

